
    
    

   
  

 

 

    
      

 
 

           
        

            
            

  
 

 
           

           
            

            
             

             
       

          
            
          

         
    

 
           

           

            
         

           
   

 
       

 
 
 
 

   
 

    
 

 

Die Grünen Favoriten 
Sonnwendgasse 38 / 1 
1100 Wien 
Tel+Fax: 0688-8120387 
favoriten@gruene.at 

Antrag de r  Grünen  Favoriten  
gemäß §24 der GO 

eingebracht in der Sitzung am 24.06.2020 

Betreff:  „Mobile“  Verkehrszeichen  
 
Der Bezirksvorsteher des 10. Wiener Gemeindebezirks, Marcus Franz, wird im Rahmen 
seines Zuständigkeitsbereichs ersucht beim Aufstellen von Verkehrszeichen, deren 
Anbringungsvorrichtung nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist, in jedem Falle die 
nach §48 Abs.5 StVO eingeräumte Möglichkeit der Aufstellung dieser, auf der Fahrbahn 
zu erwirken. 

 
Begründung:  

Die Straßenverkehrsordnung (§48 Abs. 5 StVO) räumt die Möglichkeit ein, dass 
sogenannte „mobile“ Verkehrszeichen, die z.B. im Zuge von Straßenbauarbeiten für die 
Dauer dieser aufgestellt werden, auch auf der Fahrbahn platziert werden können, sofern 
der fließende Verkehr dadurch nicht eingeschränkt wird. Das impliziert das Aufstellen in 
dem Bereich der Fahrbahn, die für den ruhenden Verkehr vorgesehen ist. Weil es 
dadurch zu keiner Einschränkung des fließenden Verkehrs kommen kann, soll die in der 
StVO beschriebene Möglichkeit jederzeit umgesetzt werden. 
Die Notwendigkeit diese gesetzliche Möglichkeit stets umzusetzen resultiert aus der 
Tatsache, dass diese „mobilen“ Verkehrszeichen in der Regel auf den ohnehin bereits 
schmalen Gehsteigen platziert werden und so die zur Verfügung stehenden 
Gehsteigbreiten zusätzlich reduzieren, was insbesondere für Personen mit körperlichen 
Einschränkungen ein Hindernis darstellt. 

„Eine nicht fest mit dem Untergrund verbundene Anbringungsvorrichtung darf auch auf 

der Fahrbahn angebracht werden, wenn die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

fließenden Verkehrs nicht gefährdet wird; in diesem Fall darf der seitliche Abstand 
zwischen dem dem [sic] Fahrbahnrand zunächst liegenden Rand eines 

Straßenverkehrszeichens und dem Fahrbahnrand nicht mehr als 0,30 m betragen” (§48 
Abs. 5 StVO). 

Um Zuweisung in die Verkehrskommission wird ersucht. 

DI Viktor Schwabl Wolfgang Erasmus Schöpp MA 
Klubobmann 
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